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ABMAHNUNG

Die Trennung von einem schwierigen
Mitarbeiter wird lhnen in der Regel nur
gelingen, wenn Sie ihn vorher wirksam
abgemahnt haben. So gehen Sie dabei
rechtssicher vor. Seiten 6-7

DATENSCHUTZ

VERGUTUNG

-

LANGZEITKONTO

Digitale Nachrichten sind schnell
verschickt —und erreichen
manchmal den falschen Empfan-
ger. Wenn Sie dabei personenbe-
zogene Daten offenbaren, droht
eine Entschadigung. Seite 4

Handeln Sie die Gehalter lhrer
Mitarbeiter individuell aus?
Dannist es jetzt hochste Zeit, Ihr
Gehaltssystem auf den Priif-
stand zu stellen. Sonst wirds
teuer. Seite 5

Muissen Sie das Guthaben aus
einem Langzeitkonto auszahlen,
wenn lhr Mitarbeiter wahrend
der Freistellung arbeitsunfahig
ist? Ein neues Urteil bringt Klar-
heit. Seite 10
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Liebe Leserin, lieber Leser,

soweit Sie Ihre Mitarbeiter nach einem Tarifvertrag bezah-
len, kénnen Sie sich derzeit relativ entspannt zurlcklehnen.
AuRBerhalb von Tarifvertragen wird es demnachst aber rich-
tig spannend. Denn spatestens ab Juni nachsten Jahres gilt
die Entgelttransparenzrichtlinie der EU unmittelbar auch in
Deutschland (siehe Seite 5).

Wenn |hre Mitarbeiter dann erfahren, wie viel oder wenig
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BETRIEBSRAT

3 Was darf Ihr Betriebsrat und was diirfen Sie? Die
aktuelle Urteilstbersicht fur eine effektive Zu-
sammenarbeit

DATENSCHUTZ
4 ,Ihre Gehaltsvorstellung ist leider zu hoch™:

Das sind die Folgen, wenn lhre Nachricht den
Falschen erreicht

VERGUTUNG

5 Es ist finfvor zwolf: Beginnen Sie jetzt mit der
Anpassung lhres Gehaltssystems an das neue
EU-Recht
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sie im Vergleich zu Kollegen verdienen, drohen nicht nur
Ge—hal.tsnachzahlur?gen. Sie sol.lter? sich auch au.f. den“Arger Von der Abmahnung zur Kiindigung: So bereiten
von Mitarbeitern einstellen, die sich benachteiligt fuihlen. Sie die Trennung von schwierigen Mitarbeitern
Ein Gehaltsextra hier oder da ist dabei keine Losung. Denn vor

das Gleichbehandlungsgebot gilt fur jeden einzelnen

Vergu-tungsbestandteil. LOHNSTEUER & SOZIALVERSICHERUNG

Uberlegen Sie sich deshalb gut, wie Ihr Gehaltssystem in Zu-

kunft aussehen soll und wie Sie dieses Ihren Mitarbeitern ver- 8
mitteln. Die Entgelttransparenzrichtlinie bedeutet eine nicht
zu unterschatzende Herausforderung — organisatorisch und
kommunikativ.

Mit besten GriiRen 9

Lohnnachweis zur Unfallversicherung: Denken
Sie an den Stammdatenabruf

LESERFRAGEN

Missen wir das Betanken des Dienstwagens be-
zahlen, obwohl unser Ex-Mitarbeiter monatelang
freigestellt war?

Was bedeutet der Rentenbezug unseres Mit-
arbeiters fuir das Arbeitsverhaltnis?

Hildegard GemUinden
Chefredakteurin

LANGZEITKONTEN

10 Eine Auszeit oder friherin Rente mit dem Lang-
zeitkonto: Wer wahrend der Freistellung krank
ist, hat Pech

Hildegard Gemunden ist seit mehr als 20 Jahren als Chefredak-
teurin, Autorin und Beraterin tatig. Sie ist spezialisiert auf Ar-
beits-, Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht sowie eine mo-
derne Mitarbeiterfuihrung.
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BETRIEBSRAT

Was darf Ihr Betriebsrat und was diirfen Sie? Die aktuelle
Urteilsiibersicht fiir eine effektive Zusammenarbeit

é’ Fall 1: Gekiirztes Weihnachtsgeld fiir
Teilnehmer am Streik

Ein Arbeitgeber hatte sich mit seinem Betriebsrat auf eine
Betriebsvereinbarung geeinigt, wonach das Weihnachts-
geld als Ubertarifliche Sonderzahlung pro Fehltag eines
Mitarbeiters um 1/60 gekiirzt wurde. Nachdem es im Be-
trieb zu Streiks gekommen war, kiirzte der Arbeitgeber das
Weihnachtsgeld der Teilnehmer um 1/60 fir jeden Streik-
tag. Einige der betroffenen Mitarbeiter sahen hierin eine
unzulassige MaRregelung und klagten.

§ Das Urteil: Betriebsvereinbarung gilt

Weil die Kiirzungsregelung samtliche Fehlzeiten betraf und nicht
nur Streiks, war sie keine MaRregelung, sondern wirksam. Die
Kirzung des Weihnachtsgelds fiir Streikende war daher rechtens
(Arbeitsgericht (ArbG) Offenbach, 28.8.2025,10 Ca 57/25).

ACHTUNG *

Falls Sie eine ahnliche Betriebsvereinbarung schlieen wollen, be-
achten Sie, dass die Klirzung pro Fehltag hochstens % des Entgelts
betragend darf, das im Jahresdurchschnitt auf einen Arbeitstag
entfallt (§ 4a Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)).

=

Fall 2: Arbeitgeber beauftragt Kanzlei
als Meldestelle fiir Hinweisgeber

Ein Arbeitgeber hatte seine Mitarbeiter per Aushang da-
riber informiert, dass und wie sie RechtsverstofRe im
Unternehmen an eine von ihm beauftragte Steuer- und
Anwaltskanzlei melden konnten. Diese fungiere als in-
terne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz
(HinSchG). Der Betriebsrat sah hierdurch sein Mitbestim-
mungsrecht verletzt und klagte.

§ Das Urteil: Betriebsrat bestimmt mit

Als Arbeitgeber mit mindestens 50 Beschaftigten sind Sie zwar
gesetzlich verpflichtet, eine interne Meldestelle einzurichten. De-
ren Ausgestaltung betrifft jedoch die betriebliche Ordnung und
unterliegt daher der Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 Be-
triebsverfassungsgesetz (BetrVG). Sie konnen die Mitbestimmung
auch nicht vermeiden, indem Sie die interne Meldestelle an eine
Anwaltskanzlei auslagern. Das Gericht untersagte dem Arbeitge-
ber deshalb den Betrieb der vorgesehenen Meldestelle ohne die
Zustimmung des Betriebsrats oder einen diese ersetzenden Eini-

gungsstellenspruch (Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Hol-
stein, 8.7.2025, 2 TaBV 16/24).

=
=

In diesem Fall hatte ein Arbeitnehmer kurz vor Ende der
Probezeit die Kiindigung erhalten und hiergegen geklagt. Er
meinte, die Kiindigung sei unwirksam, weil der Betriebsrat
hierzu nicht ordnungsgemaf angehort worden sei. Denn
die Anhorung habe die Personalleiterin durchgefihrt, die
weder zur Kiindigung berechtigt noch zur Betriebsratsan-
horung bevollmachtigt gewesen sei.

Fall 3: Anhorung zur Kiindigung

§ Das Urteil: Keine Vollmacht erforderlich

Das Gericht ging davon aus, dass eine ausdruckliche Vollmacht
zumindest dann nicht erforderlich sei, wenn die Anhorung durch
eine Person erfolge, die — wie die Personalleiterin —aufgrund ihrer
Stellung hierzu Ublicherweise berechtigt sei. Denn § 102 BetrVG,
der die Betriebsratsanhorung vor Kuindigungen regelt, enthalte
keine Formvorschriften. AuBerdem kénne sich der Betriebsrat bei
Zweifeln an der Anhorungsberechtigung an den Arbeitgeber wen-
den, um diese zu klaren. Die Kiindigung war daher wirksam (Lan-
desarbeitsgericht (LAG) K6In, 2.4.2025, 5 SLa 536/24).

EE“I Meine Empfehlung!

Informieren Sie Ihren Betriebsrat dennoch Uber die zur Anhorung
Berechtigten, denn in dem Verfahren ist unter dem Aktenzeichen
2 AZR 110/25 die Revision anhdngig. Das Bundesarbeitsgericht
(BAG) kann hier entscheiden, ob der Betriebsrat ohne weitere An-
haltspunkte von einer Anhérungsberechtigung ausgehen muss.

L§_ Fall 4 und 5: E-Mail-Adresse und
Ersatzmitglied

Hier haben die Gerichte wie folgt entschieden:

« Einzelne Betriebsratsmitglieder konnen von lhnen eine perso-
nalisierte E-Mail-Adresse verlangen, die auch die Kommunika-
tion nach aufBen ermdglicht. Das gilt sogar, wenn der Betriebs-
rat als Gremium Uber eine solche Adresse verfligt (Landesar-
beitsgericht (LAG) Niedersachsen, 25.4.2025, 17 TaBV 63/24).

- Ein Betriebsratsbeschluss kann ausnahmsweise auch dann
wirksam sein, wenn der Betriebsratsvorsitzende entgegen § 29
Abs. 2 BetrVG kein Ersatzmitglied fir ein verhindertes Betriebs-
ratsmitglied eingeladen hat. Das gilt jedenfalls dann, wenn
dem Betriebsratsvorsitzenden die Verhinderung erst im Lauf
des Tages bekannt wird, an dem die Betriebsratssitzung statt-
finden soll (Bundesarbeitsgericht (BAG), 20.5.2025, 1 AZR 35/24).
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DATENSCHUTZ

wlhre Gehaltsvorstellung ist leider zu hoch“: Das sind die
Folgen, wenn Ihre Nachricht den Falschen erreicht

Das ist schnell passiert: Sie wollen eine Nachricht an einen Mitarbeiter, Ex-Mitarbeiter oder Bewerber schicken und versenden sie irrtiim-
lich an jemand anderen. Dumm nur, wenn Sie dabei personenbezogene Daten des eigentlichen Empfingers offenbaren. Uber die recht-
lichen Konsequenzen eines solchen DatenschutzverstoRes hat der Europdische Gerichtshof (EuGH) am 4.9.2025 (C-655/23) entschieden.

So

Analysic

h/lafke.

DatenschutzverstéfSe sind drgerlich — und sie werden zunehmend zum
Spielfeld ftir Querulanten.

=

Der Fall: Bewerberkommunikation
iiber XING

Ein Arbeitnehmer hatte sich tber das Karrierenetzwerk
XING bei einer Privatbank beworben und einen nach An-
sicht des potenziellen Arbeitgebers lberhohten Gehalts-
wunsch geaul3ert. Dies wollte eine Mitarbeiterin der Bank
dem Bewerber tber XING mitteilen. Tatsachlich schickte
sie die Nachricht aber nicht an ihn, sondern einen friiheren
Kollegen des Bewerbers. Dieser leitete die Nachricht an den
eigentlichen Bewerber weiter und erkundigte sich, ob er auf
Stellensuche sei. Trotzdem kam es noch zu einem Vorstel-
lungsgesprach des Bewerbers bei der Bank.

Erst nachdem die Bank ihm abgesagt hatte, dul3erte der Be-
werber seine Verargerung lber die falsch versandte Nach-
richt. SchlieRlich versuchte er, vor Gericht einen Unterlas-
sungsanspruch gegen die Bank durchzusetzen. AuBerdem
verlangte er eine Entschadigung wegen des durch den Da-
tenschutzverstof8 entstandenen immateriellen Schadens:
Er empfinde das Unterliegen in der Gehaltsverhandlung
als Schmach, die er Dritten nicht offenbaren wolle. Dartiber
hinaus sei die Finanzbranche besonders sensibel. Es sei zu
befuirchten, dass der ehemalige Kollege die irrtiimlich erhal-
tenen Informationen weitergegeben habe und er selbst in
der Konkurrenz um kiinftige Stellen im Nachteil sei.

Das Verfahren ging bis zum Bundesgerichtshof (BGH), der
dem EuGH im Wesentlichen folgende Fragen vorlegte:

e Lasst sich aus EU-Recht ein Unterlassungsanspruch fir
kiinftige gleichartige DatenschutzverstoRe herleiten?

+ Sind negative Geflhle wie Arger oder Sorge schon als im-
materieller Schaden zu werten, obwohl sie Teil des allge-
meinen Lebensrisikos sind?

e Sinkt die Entschadigung fur einen immateriellen Scha-
den bei geringem Verschulden oder einem zusatzlichen
Unterlassungsanspruch?

Das Urteil: Ein Unterlassungsanspruch ist
nur nach nationalem Recht méglich, ...

Der EuGH stellte in seinem Urteil fest, dass die Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) nur einen Anspruch auf Ldschung personen-
bezogener Daten kennt und Betroffene so vor kiinftigen Daten-
schutzverstoRen geschitzt werden. Wenn der Betroffene — wie
im Urteilsfall - jedoch keine Loschung beantragt, lasst sich aus der
DSGVO auch kein Unterlassungsanspruch herleiten. Die Mitglied-
staaten seien jedoch nicht gehindert, in ihren nationalen Rechts-
ordnungen einen Unterlassungsanspruch vorzusehen.

Aller Voraussicht nach wird der BGH nun einen solchen Unterlas-
sungsanspruch bejahen.

... negative Gefiihle sind als immaterieller
Schaden zu werten ...

Die Vorlagefragen des BGH legen nahe, dass ihm negative Ge-
fuhle nicht reichen, um einen immateriellen Schaden anzuerken-
nen. Der EuGH sieht dies jedoch anders und bleibt damit seiner
Linie treu: Auch negative Gefthle wie Sorge und Arger, die durch
die unbefugte Ubermittlung personenbezogener Daten an einen
Dritten hervorgehoben werden, gelten als immaterieller Schaden,
sofern der Betroffene diese Geflihle gut begriindet.

Da sich negative Geflihle kaum widerlegen lassen, ist nun ver-
mehrt mit Entschadigungsforderungen zu rechnen, wenn Sie irr-
tlmlich personenbezogene Daten an den falschen Adressaten ge-
schickt haben. Immerhin setzen die deutschen Gerichte hier eher
geringe Betrage in der GrolRenordnung von 500 bis 1.000 € fest.

... und die Entschadigung richtet sich allein nach
dem entstandenen Schaden

Die Entschadigung sinkt also nicht wegen eines geringen Ver-
schuldensgrads oder eines zusatzlichen Unterlassungsanspruchs.

EEL.:I Meine Empfehlung!
Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter fiir den Datenschutz

Nur so konnen Sie weitgehend ausschliel3en, dass personenbezo-
gene Daten zu nicht befugten Dritten gelangen. Falls es doch zu
einem Datenschutzversto kommt, melden Sie diesen umgehend
der Datenschutzbehorde. Denn der Grad Ihres Verschuldens und
lhre Zusammenarbeit mit der Behorde spielen bei der Bemessung
eines eventuellen BuBBgelds durchaus eine Rolle.
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VERGUTUNG

Es ist fiinf vor zwolf: Beginnen Sie jetzt mit der Anpassung
lhres Gehaltssystems an das neue EU-Recht

Eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson (WTW) zeigt: Bisher haben nur wenige Unternehmen in
Deutschland damit begonnen, ihr Gehaltssystem an die Entgelttransparenzrichtlinie (EntgTranspRL) der EU anzupassen. Dabei gilt diese
spatestens ab dem 7.6.2026 unmittelbar und zwingend fiir Sie und Ihre Mitarbeiter. Eine friihere 1:1-Umsetzung in deutsches Recht ist
geplant. Freie Gehaltsverhandlungen sind damit zunehmend riskant, weil Gehaltsanpassungen nach oben drohen. Erfahren Sie hier, wie

der Stand der Dinge ist und was nun zu tun ist.

Diese Neuerungen kommen spatestens ab dem
1.6.2026 auf Sie zu

Sie brauchen ein Vergiitungssystem (Art. 4 Abs. 1 EntgTranspRL):
Dieses muss gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger
Arbeit gewahrleisten. Gehaltsunterschiede mussen auf ge-
schlechtsneutralen Kriterien wie Kompetenzen, Belastungen, Ver-
antwortung und Arbeitsbedingungen beruhen. Mitarbeiter, die
beim Gehalt benachteiligt werden, konnen unter anderem eine
vollstandige Nachzahlung entgangener Entgelte von lhnen ver-
langen (Art.16 EntgTranspRL).

Sie miissen das System offenlegen (Art. 5, 6 EntgTranspRL): Dazu
gehort, dass Sie Ihren Mitarbeitern in leicht zuganglicher Weise
Informationen dartiber zur Verfiuigung stellen, nach welchen Krite-
rien Sie Gehalter festlegen und erhohen. Der deutsche Gesetzge-
ber kann nur Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern von
dieser Pflicht ausnehmen. lhre Bewerber mussen Sie kiinftig vor-
ab uber das Einstiegsgehalt oder die Gehaltsspanne informieren,
um ihnen eine fundierte Gehaltsverhandlung zu ermdglichen.

Mehr Auskunftsrechte fiir Inre Mitarbeiter (Art. 7 EntgTranspRL):
Ihre Mitarbeiter konnen kiinftig jederzeit unabhangig von der
GroRe lhres Unternehmens Auskunft tGber das nach Geschlech-
tern aufgeschlisselte Durchschnittsentgelt vergleichbarer Mit-
arbeiter verlangen. Sie als Arbeitgeber mussen lhre Mitarbeiter
jahrlich uber dieses Auskunftsrecht informieren. Klauseln im
Arbeitsvertrag, die Ihre Mitarbeiter verpflichten, tiber ihr Gehalt
Stillschweigen zu bewahren, werden verboten.

Viele Unternehmen zdgern, ihr Gehaltssystem
anzupassen und offenzulegen

Die im August veroffentlichte internationale WTW-Studie zur Ge-
haltstransparenz, an der auch 140 deutsche Unternehmen mit 5,7
Millionen Beschaftigten teilnahmen, zeigt:

« Derzeit informieren nur drei Prozent der Unternehmen ihre
Bewerber Uber die zu erwartende Gehaltsspanne. 48 Prozent
planen erst gar nicht, dies zu tun.

+ Fast neun von zehn Befragten beflrchten, dass die Offenle-
gung der Gehaltsstrukturen zu deutlich mehr Nachfragen und
schwierigeren Gehaltsverhandlungen mit Bewerbern und Mit-
arbeitern fiihren wird.

- Zweivon funf Befragten geben an, dass ihre Vergltungssys-
teme noch nicht ausreichend auf die neuen Anforderungen
vorbereitet sind.

An einem transparenten Vergiitungssystem wird
kein Weg vorbeifiihren

Im Juli nahm die von Bundesministerin Prien eingesetzte Kommis-
sion zur Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie in deutsches
Recht ihre Arbeit auf. Sie setzt sich aus elf Vertretern von Wirt-
schaft und Wissenschaft zusammen und soll ihre Ergebnisse bis
Ende Oktober vorlegen. AnschlieRend soll das Gesetzgebungsver-
fahren starten, sodass das neue Gesetz im Juni 2026 in Kraft tre-
ten kann. An den eingangs genannten Vorgaben der EntglranspRL
wird das neue Gesetz nichts andern. Es wird hier nur noch um die
genaue Ausgestaltung gehen, z. B. des Auskunftsanspruchs.

EE Meine Empfehlung!
b g

Entwickeln Sie jetzt ein diskriminierungsfreies Vergiitungssys-
tem, soweit Sie nicht tarifgebunden sind

Warten Sie damit nicht, bis das deutsche Gesetzgebungsver-
fahren abgeschlossen ist. Denn ohne ein solches System wird es
schon bald nicht mehr gehen. So reduzieren Sie zudem das Risiko
von Gehaltsnachzahlungen, wenn esim kommenden Jahr mit den
Offenlegungs- und Auskunftspflichten ernst wird.

So passen Sie lhr Vergiitungssystem an die neue
Rechtslage an

1. Ermitteln Sie die gleichen und gleichwertigen Stellen im
Unternehmen. Zur Feststellung der Gleichwertigkeit bertick-
sichtigen Sie die geforderte Ausbildung, die Art der Arbeit
(Verantwortung, korperliche und geistige Anforderungen)
und die Arbeitsbedingungen (z. B. Temperatur, Nasse,
Schmutz, Nachtarbeit).

2. Legen Sie jeweils Basisgehalter und Kriterien fuir Gehaltserho-
hungen fest, z. B. Berufserfahrung, Dauer der Betriebszuge-
horigkeit, Qualifikation oder Arbeitsqualitat.

3. Bewerten und gewichten Sie die Kriterien. Dazu gehort ein an
die Gehaltsfindung gekoppeltes Beurteilungssystem. Nur so
konnen Sie Gehaltsunterschiede stichhaltig begriinden.

4. Prufen Sie die derzeitigen Gehalter: Konnen Sie alle Gehalts-
unterschiede anhand lhres unter 1. bis 3. entwickelten Sys-
tems begriinden?

5. Entwickeln Sie ein Konzept, wie Sie zu hohe oder zu geringe
Gehalter in absehbarer Zeit anpassen konnen (z. B. Gehalts-
erhdhung, Aussetzen von Gehaltserhohungen, mehr bzw.
weniger Aufgaben).
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Gibt esin lhrem Unternehmen auch den einen oder anderen Mitarbeiter, der standig Schwierigkeiten bereitet? Wenn Sie sich von
einem solchen Mitarbeiter trennen wollen, brauchen Sie aber einen stichhaltigen Grund. Zudem miissen Sie den Mitarbeiter in
der Regel vorher abgemahnt haben. Erfahren Sie hier, wie Sie dabei in fiinf Schritten rechtssicher vorgehen.

Eine Abmahnung ist nur berechtigt, wenn Thr Mitarbeiter sei-
ne vertraglichen Pflichten verletzt hat. Dass dies nicht immer
eindeutig ist, zeigt der folgende Fall.

Bei der Freien Universitat Berlin beschaftigte Gewerk-
schaftsmitglieder hatten auf ihrer Website zu einem
,Aktionstag gegen Rechts” aufgerufen und sich dabei
kritisch Uber die Hochschule als Arbeitgeber gedufRert:
Diese verhalte sich tarifwidrig, mitbestimmungsfeind-
lich und antidemokratisch. So habe sie Tatigkeiten der
unteren Lohngruppen und mit hohem Migrantenanteil
ausgegliedert und die Betroffenen damit schlechterge-
stellt. Hierdurch befordere sie den Rechtsruck und den
Aufstieg der AfD.

Die Hochschule wertete dies als unzutreffende und un-
sachliche Kritik, wodurch die Mitarbeiter ihre Pflicht zur
Ricksichtnahme auf die Interessen des Arbeitgebers
verletzt hatten. Sie mahnte die Mitarbeiter deshalb ab,
wogegen diese klagten.

Die Kritik stltzte sich auf Tatsachen. Denn die Uni hatte sich
tatsachlich tarifwidrig verhalten, indem sie tarifliche Zu-
schlage und Zulagen nicht oder verspatet zahlte. Auch die
Ausgliederung unterer Lohngruppen, insbesondere von Reini-
gungskraften, entsprach der Wahrheit. Die Schlussfolgerung,
dass hierdurch demokratische Prozesse untergraben und der
Rechtsruck befordert werde, stufte das Gericht als zuldssiges
und vom Grundrecht auf freie MeinungsauRerung geschuitz-
tes Werturteil ein. Die Grenze zur unzuldssigen Schmahkritik
werde erst Uberschritten, wenn personliche Krankungen und
kein sachliches Anliegen im Vordergrund stiinden. Das sei hier
nicht der Fall. Die Abmahnung war daher nicht berechtigt und
der Arbeitgeber muss sie aus der Personalakte entfernen (Lan-
desarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg, 2.7.2025, 23 SLa
94/25).

JA NEIN

Verleumdung oder Belei-
digung des Arbeitgebers

auf Tatsachen gestutzte Kritik
am Arbeitgeber

Verstof$ gegen ein be-
triebliches Alkohol-, Dro-
gen- oder Rauchverbot

privater Alkohol- oder
Drogenkonsum

Weigerung des Mitarbei-
ters, seine vertragsge-
mal3e Arbeit nach lhren
Weisungen zu erledigen

Verweigerung einer Arbeit, zu
der der Mitarbeiter nicht ver-
pflichtetist (z. B.weil erforder-
liche Schutzausriistung fehlt)

Mahnen Sie nur dann ab, wenn Sie bereit sind, dem Mit-
arbeiter wegen erneuter Pflichtverletzungen zu kiindi-
gen. Denn andernfalls riskieren Sie, durch zu viele Ab-
mahnungen unglaubwdirdig zu werden (siehe Schritt 5).
Solange eine spatere Kiindigung nicht im Raum steht,
sind Kritikgesprach und Ermahnung die Mittel der Wahl.

Der Mitarbeiter genief3t keinen Kiindigungsschutz, z. B. im
Kleinbetrieb mit hochstens zehn Mitarbeitern oder wah-
rend der ersten sechs Beschaftigungsmonate.

Es geht um eine besonders schwere Pflichtverletzung wie
sexuelle Beldstigung (Arbeitsgericht (ArbG) Berlin,
27.3.2025, 58 Ca 6242/23), tatliche Angriffe bei der Arbeit
oder Diebstahl, der tber ein Bagatelldelikt hinausgeht.

Ihr Mitarbeiter hat ernsthaft erklart, dass er kein Unrechts-
bewusstsein habe und sein Verhalten nicht andern wolle
(LAG Schleswig-Holstein, 31.8.2021,1Sa 70 6D/21).

Dazu gehdrt, dass Sie den Mitarbeiter vor der Abmahnung an-
horen. Priifen Sie, ob er schuldhaft gehandelt hat und ob Sie
das Fehlverhalten beweisen konnen. Nur wenn Sie beides be-
jahen, hat die Abmahnung Sinn. Mahnen Sie aus Beweisgriin-
den immer schriftlich ab. Nehmen Sie eine Kopie der Abmah-
nung zur Personalakte und heben Sie Beweisdokumente auf.
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Sie durfen einen Mitarbeiter auch nicht zu oft wegen gleich-
artiger Pflichtverletzungen abgemahnt haben. Denn dann
verlieren die Abmahnungen ihre Wirkung, weil der Mitarbeiter

Achten Sie darauf, dass Ihre Abmahnung die folgenden Pflicht-
elemente enthalt:

die Bezeichnung als Abmahnung

eine konkrete Schilderung, mit welchen Handlungen oder
Aussagen lhr Mitarbeiter seine Pflicht verletzt hat — nen-
nen Sie dabei den Tag, die Uhrzeit und eventuelle Zeugen
die Wertung des Sachverhalts als Pflichtverletzung, wenn
moglich mit Verweis auf die Regelung —z. B. aus dem
Arbeitsvertrag oder einer Betriebsvereinbarung —, gegen
die der Mitarbeiter verstol3en hat

die Aufforderung, sich kiinftig pflichtgemald zu verhalten
die Androhung einer Kiindigung bei einem erneuten gleich-
artigen Pflichtverstof3

Nur wenn lhre Abmahnung alle diese Elemente enthalt, kon-
nen Sie bei einer erneuten Pflichtverletzung des Mitarbeiters
Ihre Klindigung darauf stiitzen.

Mahnen Sie jede Pflichtverletzung einzeln ab

Andernfalls riskieren Sie, dass Ihre Abmahnung unwirksam ist, UNWIRK-
weil eine der genannten Pflichtverletzungen nicht nachweis- SAMKEITS- BEISPIEL MASSNAHME
bar oder nicht abmahnungswdrdig ist. Mehrere Einzelabmah- GRUND
nungen erhohen also die Chance, dass eine davon wirksam ist. . L.
Die Abmahnun nur pauschale Beschreiben Sie die
ict inhaltlich uf Vorwiirfe wie Pflichtverletzung
bestimmt ,standiges Zu- mit Uhrzeit, Datum
Es hat schon Falle gegeben, in denen Gerichte eine Abmah- ' spatkommen". und Zeugen.
nung wegen kleiner Fehler wie eines falschen Datums oder ei- I ——— e
nes Tippfehlers im Namen des Mitarbeiters fir unwirksam er- Die Abmahnung er .l ar .EI er Fmitten |'e, was
) . B - - hat die Pflicht- genau passiertist
klarten—und zwar erstim spateren Kiindigungsschutzprozess enthalt falsche . . .
: . . verletzungnicht ~ und horen Sieden
nach erneuten Pflichtverletzungen des Mitarbeiters. Daran Behauptungen. . )
. : . g . - begangen. Mitarbeiter an.
sind dann an sich berechtigte Kiindigungen gescheitert. Uber-
geben Sie die Abmahnung dem Mitarbeiter daher erst, wenn - private PC-Nut- Priifen Sie die
Sie sicher sind, dass sie keine Fehler enthalt. Verlassen Sie sich E‘T ahg ellne zungim Betrieb relevanten Ver-
nicht darauf, dass Ihr Mitarbeiter eventuelle Fehler zligig mo- PlETnEEE ohne klares einbarungen und
niert, sodass Sie sie korrigieren konnen. Zungvor. Verbot Vorschriften.
Eine Abmah- einmaliges Sprechen Sie mit
nungware un- geringfugiges dem Mitarbeiter
angemessen. Zuspatkommen  ohne Abmahnung.
Wenn Sie Ihren Mitarbeiter abgemahnt haben, konnen Sie ihn . _ :
wegen desselben Vorfalls nicht mehr kiindigen. Das gilt sogar DerM|tarpe|ter Zuspatkgmmen . _
dann, wenn der Mitarbeiter sich noch in der Probezeit befin- hat die Pﬂ'cht' Wegen einesvon V§r2|chten Sieauf
det (Bundesarbeitsgericht (BAG), 13.12.2007, 6 AZR 145/07). Eine  Verletzungnicht  Dritten verur- die Abmahnung.

frihere Abmahnungist fir die Kiindigung nach einer erneuten
Pflichtverletzung allerdings nur dann relevant, wenn es dabei

nicht mehr mit einer Kiindigung rechnen muss.

Wenn Sie einen Mitarbeiter bereits dreimal einschlagig abge-
mahnt haben, sollten Sie ihm wegen der nachsten Pflichtver-
letzung klindigen und ihn nicht abmahnen.

Hat Ihr Mitarbeiter schon mehr als drei Abmahnungen wegen
gleichartiger Pflichtverletzungen erhalten, mussen Sie ihn vor
der Kiindigung erneut abmahnen, und zwar besonders ein-
dringlich mitder Kennzeichnungals ,letzte Abmahnung”.

verschuldet.

Wir sind jetzt endgdiltig nicht mehr
bereit hinzunehmen, dass Sie ... Dies ist unsere letzte Ab-
mahnung. Bei der ndchsten gleichartigen Pflichtverlet-
zung werden wir lhnen unweigerlich ktindigen.

sachten Unfalls

) ’ i ) ) ] Sie konnen Sie haben keine Sammeln Sie Be-
um eine gleichartige Pflichtverletzung ging und diese noch die Pflichtver- Belege mehr fiir weise und heben
nicht zu lange zurlckliegt. Faustregel: Nach zwei Jahren be- letzung nicht eine Unterschla- Sie diese mit der
anstandungsfreier Arbeit ist vor der Kindigung eine erneute beweisen gung Abmahnung auf

Abmahnung erforderlich.

6? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login
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Musterformulierung: Letzte Abmahnung 



Hat Ihr Mitarbeiter schon mehr als drei Abmahnungen wegen gleichartiger Pflichtverletzungen erhal-ten, müssen Sie ihn vor der Kündigung erneut abmahnen, und zwar besonders eindringlich mit der Kennzeichnung als „letzte Abmahnung“.





Sehr gehrte/r Frau/Herr ..., 



Wir sind jetzt endgültig nicht mehr bereit hinzunehmen, dass Sie … 



Dies ist unsere letzte Abmahnung. Bei der nächsten gleichartigen Pflichtverletzung werden wir Ihnen unweigerlich kündigen.



...							

(Ort, Datum)					

			

...							

(Unterschrift Arbeitgeber) 			

© VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG
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Musterformulierung: Letzte Abmahnung


UNWIRSAMKEITS-
GRUND

Die Abmahnung
ist inhaltlich un-
bestimmt.

Die Abmahnung
enthalt falsche
Behauptungen.

Es lag keine
Pflichtverlet-
zung vor.

Eine Abmah-
nung ware un-
angemessen.

Der Mitarbeiter
hat die Pflicht-
verletzung nicht
verschuldet.

Sie kbnnen
die Pflichtver-
letzung nicht

beweisen.

BEISPIEL

nur pauschale
Vorwiirfe wie
,standiges Zu-
spatkommen”.

Der Mitarbeiter
hat die Pflicht-
verletzung nicht
begangen.

private PC-Nut-
zung im Betrieb
ohne klares
Verbot

einmaliges
geringfigiges
Zuspatkommen

Zuspatkommen
wegen eines von
Dritten verur-
sachten Unfalls

Sie haben keine
Belege mehr fiir
eine Unterschla-

gung.

2 PERSONALWISSEN

MASSNAHME

Beschreiben Sie die
Pflichtverletzung
mit Uhrzeit, Datum
und Zeugen.

Ermitteln Sie, was

genau passiert ist

und hoéren Sie den
Mitarbeiter an.

Priifen Sie die
relevanten Ver-
einbarungen und

Vorschriften.

Sprechen Sie mit
dem Mitarbeiter
ohne Abmahnung.

Verzichten Sie auf
die Abmahnung

Sammeln Sie Be-
weise und heben
Sie diese mit der
Abmahnung auf.





Übersicht: Woran Abmahnungen scheitern und was Sie dagegen tun können


LOHNSTEUER & SOZIALVERSICHERUNG

Lohnnachweis zur Unfallversicherung: Denken Sie an den

Stammdatenabruf

Bis zum 16.2.2026 muss der digitale Lohnnachweis fiir die Unfallversicherung erledigt sein. Vergessen Sie die Meldung, darf der Unfall-
versicherungstrager (UV-Trager) schatzen —und das geschieht dann vermutlich zu lhren Ungunsten. Lesen Sie hier, wie Sie das vermeiden
und warum Sie bereits ab November 2025 an den Lohnnachweis denken sollten.

Die Deadline fiir Inren nachsten elektronischen Lohnnachweis ist
der 16.2.2026. Hat Ihr Unternehmen mehrere meldende/abrech-
nende Stellen, ist fir jede Stelle ein Teillohnnachweis nétig. Dies
ist beispielsweise der Fall, wenn Ihr Unternehmen die Lohnabrech-
nung nur teilweise selbst abwickelt und zusatzlich ein Steuerburo
mit der Lohnabrechnung beauftragt.

ACHTUNG *

Sie konnen die Meldung des elektronischen Lohnnachweises ent-
weder tber lhr Entgeltabrechnungsprogramm oder tber das SV-
Meldeportal vornehmen. Achten Sie aber darauf, dass in hrem
Unternehmen nicht doppelt gemeldet wird.

Stammdatenabruf ab November 2025

Vor Abgabe des digitalen Lohnnachweises gleichen Sie im Vorver-
fahren die Stammdaten mit dem Stammdatendienst ab. Seit 2023
bendtigen Sie fur den Stammdatenabruf die Unternehmensnum-
mer. Die Unternehmensnummer (UNR.S) ist 15-stellig und verbin-
det die Eintrage der Unternehmer mit Ihrem Unternehmen. Die
ersten 12 Zeichen kennzeichnen den Unternehmer und werden als
Unternehmernummer bezeichnet (@=Priifziffer). Die letzten drei
Ziffern beziehen sich immer auf das zugehorige Unternehmen.
Die Kennzeichnung ist wichtig. Werden von einem Unternehmer
mehrere Unternehmen gefiihrt, erfolgt die Zuordnung in nume-
risch aufsteigender Folge.

ACHTUNG *

Der Stammdatendienst versorgt Ihr Entgeltabrechnungspro-
gramm mit den flr die Meldung erforderlichen Daten. Der Ab-
ruf der Stammdaten muss aber immer durch die meldende Stelle
angestollen werden. Die meldende Stelle sind entweder Sie als
Arbeitgeber, Ihr Entgeltabrechner oder der Steuerberater Ihres
Unternehmens. Welche Stelle zustandig ist, wird nach der erst-
maligen Anmeldung im Stammdatendienst pro Meldejahr in der
Stammdatendatei registriert. Die Registrierung fuhrt dazu, dass
der zustandige Unfallversicherungstrager fir diese Mitglieds-
nummer von dieser meldenden/abrechnenden Stelle fir das be-
treffende Meldejahr einen Lohnnachweis erwartet. Hat Ihr Unter-
nehmen mehrere meldende/abrechnende Stellen, ist flr jede
dieser Stellen ein Stammdatenabruf erforderlich.

Nach der Stammdatenanfrage kann es bis zu 24 Stunden dauern,
bis Ihre Daten lhrem Entgeltabrechnungsprogramm fiir die Mel-
dung zur Verfugung stehen.

Wenn Sie zu spit oder nicht abgeben

Machen Sie die Angaben nicht, nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig, wird zundchst ein Bullgeldverfahren eingeleitet. Sie erhalten
eine Anhorung mit einer letztmaligen Frist von 14 Tagen, um den
elektronischen Lohnnachweis vollstandig zu Ubermitteln. Gibt
es in lhrem Unternehmen mehr als einen Verantwortlichen (bei-
spielsweise zwei Geschaftsfiihrer), erhalt jeder Verantwortliche
eine Anhoérung.

ACHTUNG *

Erfolgt die elektronische Meldung weiterhin nicht, kann eine
GeldbuRe fiir jeden Verantwortlichen festgesetzt werden. Die
Hohe der Arbeitsentgelte wird dann geschatzt und als Grundlage
fur die Beitragsberechnung herangezogen (§ 165 Sozialgesetzbuch
Siebtes Buch —SGB V). Eine Schatzung fallt fast immer ungtinsti-
ger fur lhr Unternehmen aus.

Das gilt bei Anderung der Veranlagung

Wie hoch Ihre Zahlung an die Unfallversicherung ausfallt, hangt
auch vom Gefahrtarif ab. Dieser drickt aus, wie hoch das Un-
fallrisiko einer Tatigkeit ist (s. u). Wird vom Unfallversicherungs-
trager lhre Veranlagung zum laufenden Gefahrtarif geandert,
aktualisiert er die Stammdaten im Stammdatendienst und stellt
sie auf dem Kommunikationsserver zum Abruf bereit (proaktive
Bereitstellung neuer Stammdaten). Voraussetzung dafir ist, dass
Sie bereits einen Stammdatenabruf vorgenommen haben. Neue
Stammdaten (Veranlagungsdaten) werden dann bei Bedarf im
Rahmen der regelmalligen Abfragen auf dem Kommunikations-
server an lhr Entgeltabrechnungsprogramm tbertragen und ak-
tualisieren dort die bisherigen Stammdaten. Sie brauchen die bis-
herigen Stammdatenabrufe nicht zu stornieren.

Beispiel: Sie nehmen im November 2025 flir das Meldejahr
2026 einen Stammdatenabruf vor. Im Juli 2026 andert der
zustandige Unfallversicherungstrager die Veranlagung. Der
Stammdatendienst aktualisiert die Stammdaten und stellt
siezum Abruf bereit. Im Rahmen Ihrer regelmafi3igen Abrufe
beim Kommunikationsserver tibernehmen Sie die geander-
ten Stammdaten und verarbeiten sie in Ihrem Entgeltab-
rechnungsprogramm.

Verwenden Sie statt eines Abrechnungsprogrammes das SV-Mel-
deportal, werden aber keine aktualisierten Stammdaten bereit-
gestellt. Hier erfassen Sie Lohnnachweiskorrekturen manuell. -bs
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»Miissen wir das Betanken des Dienstwagens bezahlen, obwohl unser
Ex-Mitarbeiter monatelang freigestellt war?“

2

Ein langjahriger Mitarbeiter ist Ende September ausgeschie-
den. Zuvor war er fur sechs Monate unwiderruflich von der
Arbeit freigestellt. Den zur privaten Nutzung tberlassenen
Dienstwagen haben wir ihm in dieser Zeit gelassen, weil wir
ihm sonst eine Entschadigung hatten zahlen mussen. Die
Tankkarten haben wir jedoch mit Beginn der Freistellung ein-
gezogen, weil die Dienstwagenregelung das Tanken auf Fir-
menkosten im Urlaub und am Wochenende ohnehin nicht er-
laubt. Nun hat uns der Mitarbeiter samtliche Tankquittungen
aus der Zeit der Freistellung vorgelegt und verlangt, dass wir
diese erstatten. Ist seine Forderung berechtigt?

FRAGE

)

Die Freistellung ist weder als Wochenende noch
als Urlaub zu werten

ANTWORT

Von daher durfte die Forderung lhres Mitarbeiters im Wesentli-
chen berechtigt sein. Wenn Sie die Nutzung der Tankkarten nur
fir Wochenenden und den Urlaub verboten haben, fallen andere

Zeiten, in denen der Mitarbeiter nicht fur Sie arbeitet, nicht unter
dieses Verbot.

Allerdings sollten Sie jetzt nicht einfach alle Tankquittungen tiber-
nehmen. Haben Sie dem Mitarbeiter zu Beginn der Freistellung
Urlaub erteilt? Dann brauchen Sie Tankquittungen aus dieser Zeit
nicht zu bezahlen. Dasselbe gilt, wenn Ihr Mitarbeiter wahrend
der Freistellung an Wochenenden getankt hat. Es lohnt sich also
flr Sie, das Datum jeder Tankquittung einzeln zu prifen.

EE“I Meine Empfehlung!
Prazisieren Sie Ihre Dienstwagenordnung

Regeln Sie flr die Zukunft ausdriicklich, dass die Tankkarten auch
im Fall der Freistellung von der Arbeit zurlickzugeben sind.

Musterformulierung: Das Tanken auf Kosten des Arbeitge-
bers ist nur an den Tagen erlaubt, an denen der Mitarbeiter
fur den Arbeitgeber tdtig ist — d. h. insbesondere nicht an
Wochenenden und im Urlaub. Wird der Mitarbeiter von der
Arbeit freigestellt, hat er die tiberlassenen Tankkarten zurtick-
zugeben.

»Was bedeutet der Rentenbezug unseres Mitarbeiters fiir das

Arbeitsverhaltnis?*

2

Unsere Arbeitsvertrage enthalten eine Klausel, wonach das
Arbeitsverhaltnis ohne Kiindigung mit Ablauf des Monats en-
det, in dem der Mitarbeiter das gesetzliche Renteneintritts-
alter erreicht. Ein Mitarbeiter, der Anfang 1961 geboren ist,
bezieht nun schon eine Altersrente, mochte aber dennoch bis
2026 unverandert weiterarbeiten. Miissen wir den Arbeits-
vertrag deshalb irgendwie anpassen?

FRAGE

ANTWORT

m

Angenommen, lhr Mitarbeiter ist im Januar 1961 geboren. Dann
erreicht er das gesetzliche Renteneintrittsalter mit 66 Jahren und
6 Monaten und sein regularer Rentenbeginn ware am 1.8.2027.
Das zeigt die Spalte ,Regelaltersgrenze, die Sie in der Tabelle des
Bundesarbeitsministeriums unter tip.de/g2bta finden.

lhrem Arbeitsvertrag zufolge wiirde das Arbeitsverhaltnis dem-
nach am 31.7.2027 ohne Kiindigung enden. Dass der Mitarbeiter
nun schon eine Altersrente bezieht, andert daran nichts. Fir Sie
als Arbeitgeber besteht derzeit also kein Handlungsbedarf und Sie
konnen den Mitarbeiter wie bisher beschaftigen.

Allerdings muss lhr Mitarbeiter kiindigen und dabei die Kiindi-
gungsfrist einhalten, wenn er sein Arbeitsverhaltnis vor dem
31.7.2027 beenden will. Darauf sollten Sie Ihren Mitarbeiter recht-
zeitig hinweisen.

Fragen an die Redaktion

Sie haben noch Fragen?
Schreiben Sie mir:

redaktion@personal-aktuell.de

C? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login 9
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Musterformulierung: Präzisieren Sie ihre Dienstwagenordnung



Regeln Sie für die Zukunft ausdrücklich, dass die Tankkarten auch im Fall der Freistellung von der Arbeit zurückzugeben sind.



§ (...) Dienstwagenordnung



Das Tanken auf Kosten des Arbeitgebers ist nur an den Tagen erlaubt, an denen der Mitarbeiter für den Arbeitgeber tätig ist – d. h. insbesondere nicht an Wochenenden und im Urlaub. Wird der Mitarbeiter von der Arbeit freigestellt, hat er die überlassenen Tankkarten zurückzugeben.



...							

(Ort, Datum)					

			

...							

(Unterschrift Arbeitgeber) 			
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Musterformulierung: Präzisieren Sie Ihre Dienstwagenordnung


LANGZEITKONTEN

Eine Auszeit oder friiher in Rente mit dem Langzeitkonto:
Wer wahrend der Freistellung krank ist, hat Pech

Erméglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Uberstunden, iibergesetzliche Urlaubstage oder Sonderzahlungen auf einem Langzeit- oder Lebens-
arbeitszeitkonto zu sammeln und fiir eine langere Freistellung zu nutzen, z. B. am Ende des Arbeitsverhaltnisses? Dann stellt sich die Fra-
ge, was aus dem Guthaben wird, wenn der Mitarbeiter erkrankt. Erfahren Sie hier, worauf es dann ankommt und wie Sie Langzeitkonten

rechtssicher vereinbaren.

Langzeitkonten schaffen Ihren Mitarbeitern Freiraum fiir eine lingere
Auszeit. Doch es gibt rechtliche Hiirden.

=

Der Fall: Freistellung genehmigt, dann
arbeitsunfihig

Ein Arbeitnehmer hatte im Juni 2023 einen Aufhebungsver-
trag zum 30.9.2023 unterzeichnet. Gleichzeitig vereinbarte
er mit seinem Arbeitgeber, dass er ab dem 18.8.2023 von der
Arbeit freigestellt werde, um sein Guthaben von 31 Tagen
auf dem Langzeitkonto abzubauen. Allerdings erkrankte
der Mitarbeiter am 4.8.2023 und blieb bis tiber das Ende des
Arbeitsverhaltnisses hinaus arbeitsunfahig.

Der Mitarbeiter meinte, der Arbeitgeber misse ihm nun
fast 9.000 € fur die nicht genommenen Freistellungsta-
ge auszahlen. Denn nach dem maRgeblichen Tarifvertrag
und einer Betriebsvereinbarung sei ein Guthaben auf dem
Langzeitkonto am Ende des Arbeitsverhadltnisses auszuzah-
len, wenn es aus personlichen oder betrieblichen Griinden
nicht abgebaut werden konnte. Dies sei hier der Fall.

Der Arbeitgeber hingegen meinte, er habe das Konto mit
der Genehmigung der Freistellung auf null setzen durfen
und somit seine Pflicht erfullt. Er verweigerte die Zahlung,
weshalb der Mitarbeiter klagte.

§ Das Urteil: Genehmigte Freistellung gilt
als genommen

Einen Anspruch auf Freizeitausgleich erfillen Sie nach der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG), indem Sie den Mit-
arbeiter fur einen bestimmten Zeitraum von der Arbeit freistellen.
Ihr Mitarbeiter ist dann nicht mehr verpflichtet, im Freistellungs-
zeitraum zu arbeiten. Er kann Uber diesen Zeitraum frei verfligen,
ohne seinen Vergutungsanspruch zu verlieren. Daran andert sich
auch nichts durch eine unerwartet eintretende Arbeitsunfahig-

keit. Sobald Sie eine Freistellung gewahrt haben, tragt Ihr Mit-
arbeiter also das Risiko, die hierdurch gewonnene Freizeit nach
seinen Vorstellungen nutzen zu kdnnen.

Etwas anderes gilt nur, wenn ausdrtcklich vereinbart wurde, dass
der Freizeitausgleich eine zu Erholungszwecken nutzbare Zeit si-
cherstellen muss und somit Ihnen als Arbeitgeber das Krankheits-
risiko zuweist. Das war hier jedoch nicht der Fall. Denn die Rege-
lungen im Tarifvertrag und in der Betriebsvereinbarung besagen
nur, dass ein Guthaben am Ende des Arbeitsverhaltnisses auszu-
zahlen ist, wenn ein Freistellungszeitraum aus personlichen oder
betrieblichen Griinden erst gar nicht vereinbart werden konnte.
Die Klage des Mitarbeiters hatte deshalb keinen Erfolg (Landes-
arbeitsgericht (LAG) K&In, 10.4.2025, 3 SLa 629/24).

ACHTUNG *

Die BAG-Rechtsprechung zur Arbeitsunfahigkeit wahrend eines
Freizeitausgleichs bezieht sich zwar auf ,normale” Arbeitszeit-
konten zum Uberstundenausgleich. Diese Rechtsprechung ist
aber auf Langzeitkonten direkt Ubertragbar. Damit ist klar: Eine
Arbeitsunfahigkeit, die erst nach Festlegung des Freistellungszeit-
raums eintritt, andert in der Regel nichts daran, dass die Freistel-
lung das Guthaben auf dem Arbeitszeitkonto reduziert.

Beachten Sie diese Besonderheiten, wenn Sie ein
Langzeitkonto vereinbaren

Vereinbaren Sie ein Langzeit- oder Lebensarbeitszeitkonto unbe-
dingt schriftlich, damit Ihr Mitarbeiter wahrend der Freistellung
sozialversichert ist und die Zahlungen aus dem Konto wahrend
der Freistellung steuer- und beitragspflichtig sind. Halten Sie fest,
wie lhre Mitarbeiter das Konto befullen und fir welche Zwecke sie
das Guthaben nutzen konnen. Neben gesetzlichen Freistellungs-
anspriichen wie Eltern- oder (Familien-)Pflegezeit kommen etwa
Freistellungen zur Uberbriickung der Zeit bis zur Rente, fiir Quali-
fizierungsmalinahmen oder ein Sabbatical in Betracht.

Fiihren Sie das Guthaben in Geld und berlcksichtigen Sie dabei
auch die Arbeitgeberbeitrage zur Sozialversicherung. Informieren
Sie Ihre Mitarbeiter mindestens einmal pro Jahr in Textform tber
die Hohe ihres aktuellen Wertguthabens.

Denken Sie an die Insolvenzsicherung fir Guthaben oberhalb der
monatlichen BezugsgrofRe von derzeit 3.745 €. Fiihren Sie das Gut-
haben dazu auf einem Treuhandkonto oder nutzen Sie ein Blirg-
schafts-, Pfandungs- oder Versicherungsmodell.

10
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IHRE SERVICES ALS LESER:

/ ®
%% FRAGEN AN DIE REDAKTION A KUNDENSERVICE
Sie haben noch Fragen? Sie haben Fragen rund um Ihr Abonnement
Unsere Rechtsanwalte und Redakteure von ,Personal aktuell?
helfen Ihnen:
Telefon: 0228 9550 160
redaktion@personal-aktuell.de E-Mail: kundenservice@personalwissen.de

/
& ONLINEBEREICH

Sie haben Zugriff auf den umfangreichen Onlinebereich

1. Aktuelle Beitrage
Bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand und verpassen Sie keine wichtigen Anderungen.
2. Arbeitshilfen und Checklisten
Arbeiten Sie effektiver und schneller mit praktischen Vorlagen und Tools.
3. Ausgabenarchiv durchstébern
Nutzen Sie auch heute noch wertvolle Informationen aus friiheren Ausgaben.

So einfach gehtes:
Registrieren Sie sich flir den Onlinebereich unter

www.personalwissen.de/login

/ "
IN DER NACHSTEN AUSGABE LESEN SIE UNTER ANDEREM:

Individuelle Arbeitszeit
Warum Sie jetzt auch Riicksicht auf behinderte
Kinder Ihrer Mitarbeiter nehmen missen

Fortbildungskosten
Der haufigste Unwirksamkeitsgrund von Riickzah-
lungsvereinbarungen
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skillsforwork |

lhre Lernplattform fu
unternehmensweite
Personlichkeits-
entwicklung

e —

skillsforwork | ist eine digitale
Lernplattform zur personlichen Weiterentwicklung
lhrer Mitarbeiter im Unternehmen.

Unsere Uber 40 Kurse bieten lhnen eine Vielzahl an
Soft-Skill-Themen, wie Gesundheit, Kommunikation,
Fiihrung und personliche Entwicklung,

So unterstiitzen wir lhren Alltag

¢

Uber 40 E-Learning-Kurse Standortverwaltung Dokumentation der Abbildung der
abgeschlossenen Schulungen Unternehmensorganisation

a 7 "

Mitarbeiterzugange fiir Mitarbeiter ~ Academy in lhrem Branding Kompakte Dashboards auf Responsives Design
ohne E-Mail-Adressen (Logo und Hintergrundbild)  Mitarbeiter- oder Gruppenebene

NaCh de
r
TestphaSG:

Haben Sie Interesse? Jetzt einfach den QR-Code mit lhrem el 1 o

Handy scannen oder die Webseite iiber den Link aufrufen: [F5e%:Ee 5 /o
- Rabaty
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